
11-1784 der Beila.sen zu den stenographischen Protokollen des Nationalra.tes 
XI. Gesetzgebungsperiode 

2.8~1968 

830/A.B. 

zu 811/J 
A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

des Bundesministers für Unterricht 
,y" 

P i f f I - Per c e v i c 
auf die Anfrage der Abgeordneten L u p t 0 VI i t s und Genossen, 

betreffend unvollstZindige AnfragebeantvJortung 601/A.B. 

-e-e-

Die schriftliche parlamentarische .t'\nfrage Nr. 811/J-NR/68.die 

die Abgeordneten Luptowits und Genossen am 26. Juni 1968 an mich richteten. 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

Den in der Anfragebeantwortung Nr. 601/A.B. genannten 40 Gastsängern 

in der Wiener Staatsoper waren in der Spielzeit 1966/67 insgesamt 76 Auf­

trittshonorare garantiert. Demgemäß \'Ja.ren sie auch zur Leistung dergleichen 

Auftrittsanzahl verpflichtet. Unter Berücksichtigung der notwendigen Proben­

zeit. für die jeweils im Durchschnitt ein bis zwei. sowie einmal vier und 

einmal fünf Honorare an die einzelnen Sänger geleistet werden mußten. da 

eine Einsatzmc)glichkei t während dieser Zeiten aus künstlerischen Gründen 

nicht vertretbar war, ergibt sich, daß die genannten Ga.stsiinGer ihre Auf­

tritte nicht nur voll erfiillt, sondern darüber hinaus insgesamt um 15 

Auftritte mehr geleistet haben. 

Zu den Fragen 4 bis 6: 

Bei der Gesamtanzahl der Auftrittsverpflichtunccn aller übrigen, 

nicht schon unter der BeantvJortung der Fragen 1 bis 3 genannten GeGangs­

Solisten ist die Unterscheidung zwischen solchen Sängern. die das sogenannte 

zweite (kleine) Fach, und solchen, die das erste (Hauptfach), also die tra­

genden Solopartien zu singen haben, zu treffen. 

Die erstgenannte Gruppe ist durchwegs gegen HonatsbezUge verpflichtet 

und hat eine garantierte Jahresauftrittsanzahl, die so hoch festgelegt 

\'lUrde, daß aller Voraussicht nnch der Anspruch auf ein sogenanntes Über­

singhonorar nicht entstehen kann. Der Monatsbezug eines solchen Slingers 
'i> 

liegt im allger;lOinen unter der durchochni ttlichen Höhe eines Auf tri tts-

honoraren für einen Solisten des ersten Faches. Da diese Sänger, wie gesagt, 

meistens ihre garantierte Jahresauftrittsanzahl nicht erreichen, anderer­

seits aber aus Gründen der Repertoirebildung jederzeit zur Verfiigung 

Rtehen mtissen, wlire es auch nicht unbedingt notwendig, eine Jahresauftritts-
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~nzahl festzulegen. Doch entspricht dies dem Brauch bei Solistenverträgon, 

\"Jio er an allen großen europäischen Opernhäusern Cei.ibt wird, bei denen 

ebenso die Tatsache zu verzeichnen ist, daß diese Jahresauftrittsanzahlen 

im allgemeinen nicht erfüllt werden. Ohre dieses Jeservoir an Sängern des 

zweiten Faches k~nnte kein Opernhaus existieren, sodaß die Tatsache der 

Nichtvollerfüllung der vertro.glichen Auftrittsziffern v/eder finanziell in 

irgendeiner ~eise ins Gewicht fällt, noch der Direktion der Staatsoper 

angelastet werden k~nnte. 

Die Gesamtsul;1me der formell garantierten Auf tri ttsverpflichtungen 

dieser Sänc;ergruppe betrug Ül Spieljahr 1966/67 20266, wovon 1,,239 tat~ 

sächlich erfüllt wurden. 

Die Slinc;er der ersten Partien, welche fast alle nicht gegen 

Hon3.tsbezuC;, sondern gec;en eine bestimmte Anzahl g3.rantierter Auf tritts­

honorare verpflichtet sind, hatten im Spieljahr 1966/67 vertragsmäßig in6-

gesomt 2 0 109 Auftritte zu leisten. Hievon fanden tatsächlich 10559 Auftritte 

statt, während auf die Zeit der Probentätigkeit 202 Honorare entfielen. 

Es nlUßten dieser Sö.ngergruppe daher 348 sogenannte Auffüllhonorare bezahlt 

werden. Hiezu ist ~u bemerken, daß in der Beantwortung der schriftlichen 

parlamentarischen Anfrage Hr. 537/J-NR/68 die Zahl der f.uffüllhonorare mit 

337 angegeben wurde und eine nochmalige genaue Überprüf'ung durch die Direk­

tion der staatsoper aus Anlaß der nunmehr vorliegenden Anfrage die Richtig~ 

stellung dieser Ziffer auf 348 ergab. 

Die Begründung für diese Anzahl der Auffüllhonorare habe ich 

bereits in meiner AntvJort zu Frage 10) der vorgenannten Anfrage gegeben. 

Ich kann nur nochmals darauf hinweisen, daß 348 nicht erfüllte Abende in 

einer Spielzeit mit rund 300 Vorstellungen ll so daß also auf einen Spieltag 

etw3.s mehr als ein nicht erfüllter Abend entfällt, den Usancen eines Opern­

betriebes durch3.us entspricht, wenn man bedenkt, daß Erkrankungen oder 

sonstige Absagen der Künstler immer vJieder Dispositionsänderungen im 

Spielplan notwendig machen. 

Die Ab1:inderung bzwo Verschiebung einer einzigen Vorstellung hat 

aber zur Folge, daß~ bedingt durch die Probeneinteilung, ferner durch die 

Notwendigkeit, das Abonnementpublikum zu befriedigen, durch Besetzungs­

änderungen auch bei Chor und Orchester oder durch Einschiebung von Ballett~ 

vorstellungen und ähnlichem, manchmal eine ganze Reihe von anderen Vor­

stellungen abgeändert werden muß. 
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AbGagen von S~nGern stellen die Direlrtionen inner ~ieder vor die 

sch'lvierige Aufgabe, die übrigen vertraglich gebundenen Sänger r:enigstens 

teilweise in anderen Vorstellungen und anderen Rollen einzusetzen, um 

die Erfüllung der vertraglich ßarantierten Auf tri tte so rlei t als möglich 

zu bewerkstelligen. Als Beispiel für diese Schwierigkeiten möge die Vor­

stellungsänderung am Samstag, dem 27. April 1968 dienen. 

Eine seit lane;em geplante flVlalküre!l mußte am Vorstcllungstag 

wegen Erkrankung eines Künstlers abgeändert werden. Zur Aufführung gelangte 

dann mit viel Hühe "Toscafl • Für "Walküren waren eine Kar:lmersängerin als 

"Sieglinde" und eine eigens für diese Vorstellung engagierte Gastsä.ngerin 

als "Brünnhilde" eingesetzt. 

Durch die Ab~nderung konnte nur die Kammersängerin in der Titel­

partie "Tosca" in italienischer Sprache singen, wä.hrend die zv:ei te Dame 

ausbezahlt ver den mußte. 

Ich möchte allerdings nicht verhehlen, daß nach Auffassung der 

Bundestheatcrvervmltung und der derzeitigen Direktion der Staatsoper aus 

früheren Vertragsabschlüssen mit einigen Sängern eine gewisse Überhöhung 

an garantierten Auftrittsanzahlen zustande gekommen ist, die noch auf 

einige Zeit, und zwar bis zum Ablauf des jeweiligen Vertrages in Kauf 

genommen werden mußo 

Die neue Direl:tion der Staatsoper war schon jetzt mit Erfolg 

bemüht, bei Neuabschluß von Vertr~gen gewisse Korrekturen der garantierten 

Auftrittsanzahlen vorzunehmen, und darf mit Recht hoffen, diese Bemtillungen 

in den kor.'lmenden Jahren mit verstiirktcm Erfolg fortführen zu können. 

-oli'a o, .... · 
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